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Eine der Grundpflichten des Betrei-
bers einer immissionsschutzrecht-
lich genehmigungsbedürftigen An-

lage nach dem Bundesimmissionsschutzge-
setz (BImSchG) ist es, im Rahmen der Errich-
tung und des Betriebs der Anlage, Vorsorge 
gegen schädliche Umwelteinwirkungen zu 

treffen. Diese Anforderung kann insbeson-
dere durch Maßnahmen, die dem sog. 
Stand der Technik entsprechen, erfüllt wer-
den.

Da es sich bei dem Begriff des „Standes 
der Technik“ zunächst um einen unbe-
stimmten Rechtsbegriff handelt, der je-

doch grundsätzlich gerichtlich voll über-
prüfbar ist, stellt sich für den einzelnen Be-
treiber allerdings die Frage, inwiefern er si-
cherstellen kann, dass bei seiner Anlage der 
Stand der Technik auch eingehalten wird 
und welche Maßnahmen gegebenenfalls 
zu ergreifen sind. Dies vor allem vor dem 

Stand der Technik 
stets im Fluss

Was Betreiber immissionsschutzrechtlich relevanter Anlagen beachten sollten

Aufgrund des dynamischen Charakters des Rechtsbegriffs „Stand der Technik“ laufen Betreiber immissionsschutz-
rechtlich relevanter Anlagen stets Gefahr, ihre Pflichten nicht ordnungsgemäß zu erfüllen. Folglich sind sie ständig Haf-
tungsrisiken und behördlichen Sanktionen ausgesetzt. Um diese zu vermeiden, ist bei der Errichtung neuer als auch 
beim Betrieb bestehender Anlagen regelmäßig eine Überprüfung des Stands der Technik notwendig. 

Anne Geiger und Stefan Hüsemann
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Stand der Technik RECHT

Hintergrund, etwaige behördliche Sankti-
onsmaßnahmen oder aber auch Haftungs-
risiken zu vermeiden, die vom Betrieb einer 
nicht dem Stand der Technik entsprechen-
den Anlage ausgehen .

Weiterhin bleibt häufig unklar, ob bzw. 
ab wann die europäisch verankerte Einhal-
tung der besten verfügbaren Techniken gilt, 
deren Anforderungsniveau in Schlussfolge-
rungen und Merkblättern festgehalten ist – 
und inwieweit diese gewährleistet werden 
kann.

Begriffsbestimmung im  
nationalen und europäischen Recht
Der Begriff Stand der Technik wirdauch im 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) an 
mehreren Stellen erwähnt. Ausweislich der 
in § 3 Abs. 6 BImSchG enthaltenen Legaldefi-
nition bezieht er sich auf fortschrittliche 
Verfahren, Einrichtungen und Betriebswei-
sen sowie die praktische Eignung von Maß-
nahmen. Letztere beinhalten einerseits die 
technische Eignung und andererseits set-
zen sie voraus, dass eine Maßnahme nicht 
generell wirtschaftlich unvertretbar ist. Das 
Immissionsschutzrecht unterliegt ange-
sichts des Zusammenspiels mit dem jewei-

ligen technischen Fortschritt einer gewis-
sen dynamischen Entwicklung, auf welche 
im Bereich der angewandten Technologien 
sowie der Art und Weise, wie eine Anlage 
geplant, gebaut, betrieben und stillgelegt 
wird, reagiert werden muss.

Beachtlich ist, dass der Gesetzgeber in § 
3 Abs. 6a und b BImSchG ebenfalls Bezug auf 
BVT-Merkblatt sowie BVT-Schlussfolgerun-
gen nimmt. Denn der Begriff der „besten ver-
fügbaren Technik “ (BVT) taucht zunächst nur 
auf europäischer Ebene innerhalb der In-
dustrieemissions-Richtlinie (RL 2010/75) 
auf. Der deutsche Stand der Technik soll 
diesen Begriff in das nationale Recht um-
setzen und bleibt ausweislich der Gesetzes-
begründung des BImSchG (BT-Drs. 14/4599, 
S. 125f.) auch nicht hinter dem Anforde-
rungsniveau der besten verfügbaren Tech-
niken zurück.

Trotz der Verwendung unterschiedli-
cher Terminologien im nationalen und eu-
ropäischen Recht, kommt es bei der Einhal-
tung des nationalen Standes der Technik 
ebenfalls auf die BVT an. Denn nach der An-
lage 1 Nr. 13 des BImSchG, welche Kriterien zur 
Bestimmung des Standes der Technik ent-
hält, sind ausdrücklich auch die BVT-Merk-

blätter zu berücksichtigen. Der deutsche 
Begriff kann demnach nicht losgelöst vom 
europäischen Standard der BVT betrachtet 
werden.

Verbindlichkeit der  
BVT-Schlussfolgerungen
Die BVT-Schlussfolgerungen stellen zunächst 
einen Teil der BVT-Merkblätter dar. Sie ent-
halten insbesondere Emissionswerte, Be-
schreibung der BVT, Überwachungsmaß-
nahmen und Verbrauchswerte sowie 
Standortsanierungsmaßnahmen. Sie kön-
nen bestimmte Anlagenarten betreffen, al-
lerdings auch sektorübergreifende Vorga-
ben enthalten. 

 Nationale Umsetzung
BVT-Schlussfolgerungen kommt die Quali-
tät von Durchführungsrechtsakten zu. Das 
bedeutet, dass sie regelmäßig an die Mit-
gliedstaaten gerichtet sind und damit un-
mittelbar zunächst nur diese (insbesondere 
Behörden und Gerichte), nicht hingegen die 
Anlagenbetreiber, verpflichten. 

Auf einer zweiten Ebene werden die 
Schlussfolgerungen (insbesondere die 
Emissionsgrenzwerte) im nationalen Recht 
primär durch das untergesetzliche Regel-
werk (Rechtsverordnungen und Verwal-
tungsvorschriften) sowie in bestimmten 
Fällen auch in Nebenbestimmungen einer 
Genehmigung oder nachträglichen Anord-
nungen umgesetzt und werden somit in 
Folge des Erlasses dieser Regelungen als 
solche in Deutschland verbindlich.

Hierbei handelt es sich insbesondere 
um Verordnungen zur Durchführung des 
BImSchG sowie die Technische Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft (TA Luft).

Dahingehende Entwicklungen sowie 
Änderungen in Bezug auf technische Fort-
schritte sind demnach seitens der Betreiber 
stets zu beobachten, um dem dynamischen 
Umweltschutz Rechnung tragen zu können 
sowie einen rechtskonformen Anlagenbe-
trieb zu gewährleisten.

Die BVT-Merkblätter und die BVT-
Schlussfolgerungen müssen bei der Festle-
gung der BVT bzw. des Standes der Technik 
berücksichtigt werden. Sie entfalten bereits 
hierbei mittelbar eine rechtliche Wirkung. 
In einem zweiten Schritt auch unmittelbar 
im Rahmen der nationalen Umsetzung 
durch die festgesetzten Emissionsgrenz-
werte in Rechtsverordnungen, allge- ›››
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Schlussfolgerungen genannten Emissions-
bandbreiten nicht überschreiten.

Das Vorliegen einer solchen Konstella-
tion ist stets genau anhand des jeweiligen 
Einzelfalls zu überprüfen. Denn einerseits 
weisen die jeweiligen Umsetzungsrechts-
akte der BVT-Schlussfolgerungen eine ho-
he Regelungsdichte auf und andererseits 
müsste es sich in diesem Zusammenhang 
auch um eine einmalige Anlage handeln 
(hinsichtlich des Produktionsprozesses 
bzw. der Anlagenart und nicht in Bezug auf 
das jeweilige Produkt). Diese Exklusivität 
bzw. das Vorliegen einer Atypik dürfte re-
gelmäßig schwer zu begründen und bele-
gen sein.

Darüber hinaus wird in der TA Luft Ziff. 
5.1.1 ausdrücklich festgehalten, dass soweit 
nach Erlass der TA Luft neue oder überar-
beitete BVT-Merkblätter von der Europäi-
schen Kommission veröffentlicht werden, 
die Anforderungen der TA Luft dadurch 
nicht außer Kraft gesetzt werden. Die An-
forderungen der TA Luft gelten demnach 
zunächst bei Erlass neuer BVT-Merkblätter 
weiterhin, sodass die Behörde nicht eigen-
mächtig direkt auf die Grenzwerte der BVT-
Schlussfolgerungen zurückgreifen darf. 

Etwas anderes gilt nur, wenn ein einge-
richteter beratender Ausschuss im Rahmen 
einer Prüfung der Informationen der BVT-
Merkblätter (insbesondere der emissions-
begrenzenden Anforderungen) feststellt, 
dass sich der Stand der Technik gegenüber 
den Festlegungen der TA Luft fortentwi-
ckelt hat oder deren Festlegungen ergän-
zungsbedürftig sind. Soweit ein solches 
Fortschreiten des Standes der Technik oder 
eine notwendige Ergänzung bekannt ge-
macht wird, sind die Genehmigungs- und 
Überwachungsbehörden an die der Be-
kanntmachung widersprechenden Anfor-
derungen der TA Luft nicht mehr gebunden 
und haben vielmehr bei ihren Entscheidun-
gen die Fortentwicklung des Standes der 
Technik zu berücksichtigen.

Die Fälle, in denen ein Rückgriff auf die 
BVT-Schlussfolgerungen möglich ist, sind 
demnach insbesondere im BImSchG und 
der TA Luft geregelt, sodass ein entspre-
chendes Heranziehen der europäischen 
Grenzwerte außerhalb dieser Konstellatio-
nen nicht zu überzeugen vermag. Betreiber 
sollten demnach seitens der Behörde fest-
gelegte Grenzwerte kritisch hinterfragen 
und überprüfen und sich im Falle eines un-

berechtigten Heranziehens der BVT-Grenz-
werte gegebenenfalls wehren.

 Sicherstellung der Einhaltung  
des Standes der Technik durch Betreiber
Wie kann nun der Betreiber sicherstellen, 
dass der Stand der Technik eingehalten 
wird? Einerseits hat dies bereits bei der Er-
richtung von genehmigungsbedürftigen 
Anlagen Relevanz, da hierbei überprüft 
wird, ob schädliche Umwelteinwirkungen 
verhindert werden, die nach dem Stand der 
Technik vermeidbar sind. Demnach ist be-
reits im Stadium der Errichtung maßgeb-
lich, ob wesentliche Veränderungen des 
Standes der Technik eine erhebliche Ver-
minderung der Emissionen ermöglichen.

Aber auch in Hinblick auf bereits erteil-
te immissionsschutzrechtliche Genehmi-
gungen besteht die eingangs erwähnte 
Grundpflicht des Betreibers, Vorsorge ge-
gen schädliche Umwelteinwirkungen, ins-
besondere durch die dem Stand der Tech-
nik entsprechenden Maßnahmen, zu be-
treiben, weiterhin. Die Erfüllung dieser 
Pflicht muss auch nach der erteilten Geneh-
migung sichergestellt werden. Hierbei 
kann die Behörde nachträgliche Anordnun-
gen nach § 17 BImSchG treffen, wenn sich 
beispielsweise der Stand der Technik verän-
dert hat. Kommt der Betreiber einer sol-
chen Anordnung nicht nach, kann es im 
schlimmsten Fall zu einer Untersagung des 
Betriebs kommen.

Betreiber sollten mithin auch über das 
Stadium der Errichtung der Anlage hinaus 
stets etwaige Fortentwicklungen des Stan-
des der Technik im Auge behalten. Es ist 
stets zu überprüfen, ob die jeweiligen Maß-
nahmen, die zur Einhaltung des Standes 
der Technik getroffen wurden, noch dem 
aktuellen Standard entsprechen oder eine 
Anpassung (immer auch unter Berücksich-
tigung der Verhältnismäßigkeit) notwen-
dig ist.

 Fazit: Beim Stand der Technik sollte auch das 
jeweilige Zusammenspiel bzw. der Anwen-
dungsbereich europäischer und nationaler 
Regelungen stets hinterfragt werden. Inter-
ne Compliance-Prüfungen sowie ein struk-
turierter Überblick der einschlägigen Vor-
schriften und jeweiligen Genehmigungen 
können dabei helfen, mit der dynamischen 
Fortentwicklung des Standes der Technik 
Schritt zu halten. W
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meinen Verwaltungsvorschriften und Ge-
nehmigungsbescheiden. Ein Anlagenbe-
treiber muss sich demnach an die jeweils 
festgelegten Werte halten.

 Unmittelbarer Rückgriff auf  
BVT-Schlussfolgerungen in der Praxis
In der Praxis ist mitunter zu beobachten, 
dass manche Behörden versuchen, in Ge-
nehmigungsbescheiden die in den BVT-
Schlussfolgerungen angegebenen Grenz-
werte stets zugrunde zu legen. Nach § 12 
Abs. 1a BImSchG ist ein solcher Rückgriff auf 
die dort festgelegten Emissionsbandbrei-
ten hingegen nur dann gestattet, wenn kei-
ne nationale Umsetzung erfolgte. Allein für 
den Fall, dass Emissionswerte einer Verwal-
tungsvorschrift nach § 48 BImSchG für be-
stimmte Emissionen und Anlagenarten 
nicht mehr dem Stand der Technik entspre-
chen oder eine Verwaltungsvorschrift nach 
§ 48 BImSchG für die jeweilige Anlagenart 
keine Anforderungen vorsieht, ist bei der 
Festlegung von Emissionsbegrenzungen 
für Anlagen nach der Industrieemissions-
Richtlinie in der Genehmigung sicherzu-
stellen, dass die Emissionen die in den BVT-


